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Salzburg, im August 2005

Rundschreiben an alle Arbeitgeber-Klienten!

Führung von Lohnkonten

Die Führung von Lohnkonten ist gesetzlich geregelten Formvorschriften unterworfen. Auf Grund der Lohnkontenverordnung 2005 von Ende April d.J. sind noch weitere Daten am Lohnkonto anzugeben. Wenn Sie die Lohnverrechnung selbst abwickeln, sind die nachstehende Erfordernisse bitte zu beachten; für den Fall, dass Ihre Lohnkonten von unserer Kanzlei geführt werden, benötigen wir von Ihnen zusätzliche Informationen.

1. Erfordernisse an die Führung von Lohnkonten:

Der Arbeitgeber (bzw. wir als beauftragte Steuerberater) hat für jeden Arbeitnehmer ein Lohnkonto zu führen. Im Lohnkonto hat der Arbeitgeber folgendes anzugeben: 

· Name

· Versicherungsnummer gemäß § 31 ASVG – wurde eine Versicherungsnummer nicht vergeben, ist jeweils das Geburtsdatum anstelle der Versicherungsnummer anzuführen.

· Wohnsitz

· Alleinverdiener/Alleinerzieherabsetzbetrag und Kinderzuschläge zum Alleinverdiener /Alleinerzieherabsetzbetrag laut Antrag des Arbeitnehmers

· Name und Versicherungsnummer des (Ehe) Partners, wenn der Alleinverdienerabsetzbetrag berücksichtigt wurde

· Name und Versicherungsnummer des (jüngsten) Kindes, wenn der Alleinerzieherabsetzbetrag berücksichtigt wurde 

· Name und Versicherungsnummer des Kindes (der Kinder), wenn der Kinderzuschlag (die Kinderzuschläge) berücksichtigt wurde

· Pauschbetrag gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 EStG (Pendlerpauschale) und Kosten gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 letzter Satz (Kosten für die Beförderung im Werkverkehr)

· Freibetrag laut Mitteilung zur Vorlage beim Arbeitgeber (§ 63 EStG) (also den Freibetrag lt. Freibetragsbescheid).

Darüber hinaus sind gemäß Lohnkontenverordnung in das Lohnkonto einzutragen:

· Der gezahlte Arbeitslohn (einschließlich sonstiger Bezüge und Vorteile im Sinne des     § 25 EStG) ohne jeden Abzug, also der Bruttolohn, neuerdings auch unter Angabe des Zahltages und des Lohnzahlungszeitraumes, und zwar getrennt nach Bezügen, die nach dem Tarif und die nach festen Steuersätzen zu versteuern sind,

· die einbehaltene Lohnsteuer und

· die Bemessungsgrundlage für den Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse und den geleisteten Betrag.

Auch sind gewisse Bezüge, die nicht zum steuerpflichtigen Arbeitslohn gehören, gemäß Lohnkontenverordnung in das Lohnkonto aufzunehmen. Es sind dies:

· steuerfreie Bezüge

und neuerdings auch 

· die nicht steuerbaren Leistungen gemäß § 26 Z 4 EStG, soweit es sich um Tagesgelder, Kilometergelder und pauschale Nächtigungsgelder handelt, sowie 

· Bezüge gemäß § 26 Z 6 und 7 lit a EStG, d.s. Umzugskostenvergütungen anlässlich einer Versetzung aus betrieblichen Gründen und 

· Beitragsleistungen des Arbeitgebers für seine Arbeitnehmer an Pensionskassen, Unterstützungskassen, betriebliche Kollektivversicherungen, Arbeitnehmerförderstiftungen und Belegschaftsbeteiligungsstiftungen.

Folgende Unterlagen sind im Original  beim Lohnkonto aufzubewahren (LStR 1185):

· Erklärung zur Berücksichtigung des Alleinverdiener/Alleinerzieherabsetzbetrages (Formular E 30)

· Erklärung zur Berücksichtigung des Pendler-Pauschales (L 34)

· Mitteilung zur Vorlage beim Arbeitgeber (§ 63 bzw. § 64 EStG) (Freibetragsbescheid)

· Expatriates: Belege über Mietkosten und Betriebskosten, Schulbesuchsbestätigung

· Freiwillige Abfertigung (alt) – Bestätigung über Vordienstzeiten

· Mitarbeiterbeteiligung – Vorlage des Depotauszuges

· Stock-Option – Durchschrift der Vereinbarung 

· Anzahl der geleisteten Überstunden (§ 26 Arbeitszeitgesetz).

Die Aufbewahrung dieser Unterlagen kann entweder in Papierform oder durch Erfassung auf Datenträgern erfolgen. Die urschriftgetreue Wiedergabe kann z.B. durch Erfassung auf einer optischen Speicherplatte, durch Mikroverfilmung oder durch einscannen sichergestellt werden. Außerdem können diese Unterlagen an anderer Stelle (z.B. bei den Personalakten) körperlich oder auf Datenträgern abgelegt werden, sofern das jeweilige Lohnkonto einen eindeutigen Hinweis auf die Art der Unterlage und den Ablageort enthält.

2. Zusätzliche Informationen an uns:

Gegenüber bisher benötigen wir von Ihnen, um für Sie die Lohnkonten gesetzeskonform führen zu können, zusätzlich zu den bisherigen Angaben für jeder Arbeitnehmer und für jeden Abrechnungszeitraum (z.B. Monat) insbesondere folgende Informationen:

· Tagesgelder, Kilometergelder und pauschale Nächtigungsgelder, 

· Bezüge gemäß § 26 Z 6 und 7 lit a EStG, d.s. Umzugskostenvergütungen anlässlich einer Versetzung aus betrieblichen Gründen, 

· Beitragsleistungen des Arbeitgebers für seine Arbeitnehmer an Pensionskassen, Unterstützungskassen, betriebliche Kollektivversicherungen, Arbeitnehmerförderstiftungen und Belegschaftsbeteiligungsstiftungen.

· Angabe des Zahltages für den Bruttolohn (einschließlich sonstiger Bezüge und Vorteile im Sinne des § 25 EStG) und des Lohnzahlungszeitraumes, und zwar getrennt nach Bezügen, die nach dem Tarif und die nach festen Steuersätzen zu versteuern sind – im allgemeinen wird dies der Monatsletzte sein, wovon wir ausgehen werden, wenn wir keine andere Information von Ihnen erhalten.

Obwohl die Lohnkontenverordnung erst gegen Jahresmitte herausgekommen ist, sind diese Daten bereits ab Beginn dieses Jahres anzugeben, somit ggf. am Lohnkonto nachzutragen. Der Zweck dieser Aktion ist offenbar, den Lohnsteuerprüfern die Arbeit zu erleichtern, indem hierdurch eine raschere Prüfungsabwicklung erwartet wird.

Kommt der Arbeitgeber seinen o.a. Verpflichtungen nicht nach und ist daher die Behörde außerstande, die Grundlage für die Berechnung der Lohnsteuer an Hand der vorgelegten Aufzeichnungen zu ermitteln, ist die Finanz zur Schätzung berechtigt (LStR 1183). Schätzungen gehen meist zum Nachteil des Betroffenen aus, so dass wir Ihnen die Einhaltung dieser – zwar lästigen – Formalitäten dringend anraten.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

  Mit freundlichen Grüßen

Dkfm. Viktor Zeitheim
Mag. Gerhard Reichl
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